


 
CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

 
REGIONALRAT 

DER AUTONOMEN REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

 Trient, 3. Dezember 2021        
 Prot. Nr. 4258/RegRat            
 vom  6. Dezember 2021 
An den 
Präsidenten des Regionalrats  
---------------------------------------- 
 

Tagesordnungsantrag Nr. 1 zum Gesetzentwurf Nr. 46/XVI 
„Regionales Stabilitätsgesetz 2022“ und zum Aktualisierungsbericht zum Wirtschafts- und Finanzdokument der 

Region (WFDR) 2021“ 

Vorausgeschickt, 
dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments am 11. November die 
Richtlinie über angemessene Mindestlöhne (Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union (COM(2020)0682 – C9-
0337/2020 – 2020/0310COD)) genehmigt hat. 
 
Hervorgehoben, dass 
- in den zuständigen Parlamentskommissionen einige Gesetzentwürfe zur Beratung anstehen, welche die Einführung 
eines Mindeststundenlohns in Italien für die Arbeitnehmenden des öffentlichen und privaten Bereichs vorsehen; 
 
-  in 21 der 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bereits ein Mindeststundenlohn eingeführt worden ist; 

 
-  In Italien nach Angaben des NISF 4,5 Millionen Arbeitnehmende weniger als 9 Euro brutto pro Arbeitsstunde 

erhalten, während 2,5 Millionen Arbeitnehmende nicht einmal 8 Euro erhalten; 
 
Die Einführung des Mindestlohns würde es ermöglichen, das Ungleichgewicht zu beseitigen und die Kaufkraft der 
Arbeitnehmenden zu stärken, die Tarifverhandlungen zu festigen und die von den Gewerkschaftsorganisationen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unterzeichneten Verträge (sog. contratti „leader“) zu bestimmen, so dass ein für alle 
Mal den „Piratenverträgen“ Einhalt geboten wird und ein Mindestbetrag festgesetzt wird, der von keinem Tarifvertrag 
unterschritten werden darf und zudem ein Mechanismus zur Unterstützung der Unternehmen eingeführt wird, indem die 
in den Kollektivverträgen vorgesehenen Erhöhungen von der Steuer befreit werden. 
 
Hervorgehoben, dass in Einklang mit dem am 22. September 2021 vom Regionalrat genehmigten  Beschlussantrag Nr. 
7/XVI das Generalsekretariat der Region eine Arbeitsgruppe Region und autonome Provinzen Bozen und Trient 
einsetzen wird, welche die Aufgabe hat, ein Einvernehmensprotokoll auszuarbeiten, um die methodologischen und 
verfahrenstechnischen Kriterien für die Initiativen zur Zusammenarbeit und Synergie, die von den drei Körperschaften 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten - wie Förderung der Autonomiekultur, Gesundheits- und Sozialwesen, Energie und 
Mobilität sowie die institutionellen Beziehungen mit dem Staat - ergriffen werden, zu regeln. 

 

All dies vorausgeschickt, 

verpflichtet der Regionalrat von Trentino-Südtirol 

den Präsidenten der Region, 

 

1. bei allen geeigneten Stellen die Akte und Maßnahmen, welche die Einführung des „Mindeststundenlohns“ für die 
Arbeitnehmenden des öffentlichen und privaten Bereichs beinhalten, zu unterstützen; 

2. die von der Region und den Provinzen Trient und Bozen dem Parlament gegenüber ergriffenen Maßnahmen zu 
koordinieren, mit denen der Erlass von Gesetzesbestimmungen zur Erreichung der in den EU-Verträgen enthaltenen 
Zielsetzungen unterstützt werden soll, um alle Arbeitsnehmenden vor ungerechtfertigt niedrigen Löhnen zu schützen 
und allen einen ausgewogenen und gerechten Anteil an den Ergebnissen des Fortschritts zu sichern. 

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

Alex MARINI 

Diego NICOLINI* 

 
*Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 

 

 
 


